
KD
KOMMUNAL DIREKTKOMMUNAL DIREKT

M a g a z i n  f ü r 
Ko m mu n a l e s 
M a n a g e m e n t

M a g a z i n  f ü r 
Ko m mu n a l e s 

M E D I A D A T E N
gültig ab 01.01.2024



kommunaldirekt.de

Über uns

KOMMUNAL DIREKT

32 Jahre die unabhängige Fachzeitschrift für
Entscheidungsträger im Kommunalwesen 

Unsere Fachzeitschrift hat sich über die Jahre hinweg als eine ver-
lässliche Informationsquelle und Plattform etabliert, auf der Ent-
scheidungsträger in Kommunalverwaltungen wertvolle Erkennt-
nisse und Ressourcen finden, um ihre Gemeinden und Städte 
effektiv zu verwalten.

Mit der Fortsetzung unseres Engagements für hochwertige 
Informationen und die Förderung bewährter Praktiken wird               
KOMMUNAL DIREKT zweifellos auch in den kommenden Jahren 
eine unverzichtbare Ressource für Kommunalverwaltungen und 
ihre Führungskräfte bleiben.

„30 Jahre sind ein Zeugnis für unsere Kontinuität und 
unseren Beitrag zur Stärkung der Kommunalverwaltungen 
in ihrer Rolle als Schlüsselakteure in der Gestaltung der 
Zukunft unserer Gemeinden.“

Andreas Macke, Redaktionsleitung
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Wir bieten unserer Leserschaft stets die 
neuesten Entwicklungen und Trends im 
Kommunalwesen.

Eine gute Fachzeitschrift zeichnet sich durch eine Reihe von 
Merkmalen aus, die sie zu einer wertvollen Informationsquelle 
und Ressource für Fachleute im kommunalen Bereich machen.

Unsere Leser legen großen Wert auf die intensive Bearbeitung 
eines Themas, um langfristige Entscheidungen treffen zu können.

Aktualität

Qualität der Inhalte

Vielfalt der Themen

Langfristige Relevanz

Zugänglichkeit

3



kommunaldirekt.de

I

II

III a

III b

IV

VVI

VII

Nielsen I (2.589)
Schleswig-Holstein (907)
Hamburg (203)
Bremen (35)
Niedersachsen (1.444)

Nielsen II (2.361)
Nordrhein-Westfalen (2.361)

Nielsen III a (3.162)
Hessen (1.499)
Rheinland-Pfalz (1.443)
Saarland (220)

Nielsen III b (3.200)
Baden-Württemberg (3.200)

Nielsen IV (3.670)
Bayern (3.670)

Nielsen V (269)
Berlin (269)

Nielsen VI (2.270)
Mecklenburg-Vorpommern (527)
Brandenburg (738)
Sachsen-Anhalt (1.005)

Nielsen VII (2.382)
Thüringen (1.309)
Sachsen (1.073)

Versand nach Nielsengebieten

940

5230

5145

1281600

3900

436
720
251
850

532
510

1000
1076

305
An Gemeinden bis 5.000 Einwohner (5230)

Verbandsgemeinden, Gemeindeverbände (1281)

Landkreise, Bund, Länder (600)

Bauämter (ohne Straßenbauämter) (3900)

Straßenbauämter, Straßenmeistereien (436)

VKU (Verband kommunaler Unternehmen), Stadtwerke (720)

VKS (Verband kommunaler Abfallwirtschaft u. Stadtreinigung), BDE (251)

Gartenbauinhaber ab 3 MA* (850)

Gebäude-, Facilityunternehmen ab 5 MA* (532)

Kommunale Unternehmen (Wohnungsbau, Krankenhäuser etc.) (510)

Messen, Veranstaltungen* (1000)

Entsorgungsunternehmen* (1076)

Abos, Archiv, Belege (305)

*im Wechselversand

Verteilung

M
A

G
A

ZI
N
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KOMMUNAL DIREKT bietet zielgerechte 
Problemlösungen für die alltäglichen, 
kommunalen Aufgabenstellungen. Die 
Leserschaft setzt sich dementsprechend 
aus den Entscheidern des Kommunalen 
Managements zusammen. Der Leser-
kreis von KOMMUNAL DIREKT passt 
sich dem dynamischen Wandel in der 
Kommunalverwaltung an. Kommunale 
Aufgaben werden von Beteiligungsge-
sellschaften der Städte oder von Fremd-
firmen übernommen.

Hauptausschuss  54 %
Bauausschuss  31 %
Finanzausschuss  29 %
Schulausschuss  23 %
Sportausschuss  22 %
Planungs- und
Sanierungsausschuss  21 %
Kulturausschuss  18 %
Sozialausschuss  15 %
Werks- und
Betriebsausschuss  11 %

Funktionsstruktur 
Kommunalpolitiker

Hauptamt  30 %
Amt des Städte-/
Gemeindekreises  16 %
Beschaffungsamt  16 %
Kämmerei, Finanz-
verwaltung, Kasse  15 %
Bauamt  15 %
Personalamt  12 %
Schulamt  12 %
Sport- und Freizeitamt  12 %
Architekten  10 %

Funktionsstruktur 
Beamte

Verteilung

UNSERE LESER
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NUTZEN SIE DAS RIESEN MARKT-
POTENZIAL VON MEHR ALS 200 
MRD. IN DEN NÄCHSTEN JAHREN!

WIR KENNEN DIE ENTSCHEIDER IN 
KOMMUNEN UND WISSEN WIE SIE DIESE 
ERREICHEN.

Kommunen
ZUSCHÜSSE FÜR STADTENTWICKLUNG UND 
DIGITALISIERUNG – ZUSCHUSS (436 MILLIONEN)

INVESTITIONEN Das Wichtigste in Kürze:
Zuschuss in Höhe von 65 % der förderfähigen Kosten für die Digi-
talisierung und für Strategien, die mehr Lebensqualität schaffen 
für Kommunen und Gemeinde-Verbände sowie für Städtenetz-
werke und Stadt-Umland-Partnerschaften. Die dritte Staffel steht 
unter dem Leitthema:
„Gemeinsam aus der Krise: Raum für Zukunft“.

Die größten 
Investitionsblöcke sind:
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GEPLANTE UND GETÄTIGTE INVESTITIONEN 
STEIGEN NOMINAL WEITER AN

ENERGETISCHE STADTSANIERUNG –
ZUSCHUSS (432 MILLIONEN)

ENERGIEEFFIZIENT BAUEN UND SANIEREN – 
ZUSCHUSS BRENNSTOFFZELLE (433 MILLIONEN)

Das Wichtigste in Kürze:
Mit Blick auf das der Befragung folgende Haushaltsjahr 2023 er-
brachte die Hochrechnung der von den Kommunen mitgeteilten 
geplanten Investitionen eine Gesamtsumme von rund 43,1 Mrd. 
EUR. Im Vergleich mit den Planungen für das Jahr 2022 zeigt sich 
damit ein Anstieg um 1,8 Mrd. EUR oder 4 %.
Quelle: KfW-Kommunalpanel 2023.

Das Wichtigste in Kürze:
Zuschuss in Höhe von 65 % der förderfähigen Kosten 
zur Erstellung von energetischen Konzepten und für 
die Leistung von Sanierungsmanagern für Kommunen 
und kommunale Unternehmen. Kombination mit weiteren 
Fördermitteln möglich.
Zuschüsse für Quartierskonzepte und Sanierungsmanager.

Das Wichtigste in Kürze:
Zuschuss bis zu 34.300 Euro je Brennstoffzelle für den 
Einbau in neue oder bestehende Gebäude für Wohn- 
und Nichtwohngebäude.
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Jahr 2023

Straßen (10,8)

Öff. Verwgeb. (2,4)

Wasser (2,8)

Schulen (12,1)

Kinder (3,6)

Kultur (0,8)

Sport (2,1)

Wohnen (0,8)

Info (0,9)

Schutz (3,8)

Sonstiges (3)

Geplante Investitionen
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Jahr 2023

Straßen (10,8)

Öff. Verwgeb. (2,4)

Wasser (2,8)

Schulen (12,1)

Kinder (3,6)

Kultur (0,8)

Sport (2,1)

Wohnen (0,8)

Info (0,9)

Schutz (3,8)

Sonstiges (3)

Geplante Investitionen

über 200 
MRD. Inves-
titionsvolu-
men
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Größe  schwarz/weiß  4-farbig

1/1 Seite B 190 mm x H 280 mm  3.820,00 €  5.125,00 €

2/3 Seite B 190 mm x H 200 mm oder
B 123 mm x H 280 mm  2.935,00 €  3.955,00 €

1/2 Seite B 190 mm x H 140 mm oder
B 90 mm x H 280 mm  2.290,00 €  2.995,00 €

1/3 Seite B 190 mm x H 90 mm oder
B 60 mm x H 280 mm  1.570,00 €  2.110,00 €

1/4 Seite
B 190 mm x H 70 mm oder
B 90 mm x H 140 mm oder
B 45 mm x H 280 mm

 1.185,00 €  1.690,00 €

1/6 Seite B 190 mm x H 45 mm oder
B 90 mm x H 90 mm  810,00 €  1.090,00 €

1/8 Seite B 190 mm x H 35 mm oder
B 90 mm x H 65 mm  620,00 €  795,00 €

1/1 2/3 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8
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Print

UNSERE PREISE

Junior Page
B 140 mm x H 190 mm
3.225,00 €

Advertorial
B 190 mm x H 280 mm
5.125,00 €

Titelseite
B 190 mm x H 130 mm
B 190 mm x H 210 mm
3.820,00 €

Malstaff elnachlässe
3 Anzeigen:  3 %
6 Anzeigen:  5 %
12 Anzeigen:  10 %

Mengenstaff elnachlässe
2 Seiten  5 %
4 Seiten  10 %
6 Seiten  15 %
12 Seiten  20 %

Zuschläge
Anschnitt:  10 %
Sonderfarbe:  750,00 €

Lieferantenverzeichnis
60 x 40 mm, 4c
40 x 60 mm, 4c
je Rubrik 210,00 €

mm-Preis
6,50 € pro Spalte
(60,5 mm), sw
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Print

SONDER-
WERBEFORMEN

Sonderwerbeformen erlauben es, sich 
von regulären Anzeigen abzuheben. Sie 
nutzen spezielle Platzierungen, Formate 
oder Materialien, um die Aufmerksam-
keit der Leser zu gewinnen. Dies erhöht 
die Sichtbarkeit und Wirksamkeit Ihrer 
Werbung.

AE-VERGÜTUNGAE-VERGÜTUNG
15 % vom Nettobetrag

Beilage: bis 25 g 210,00 €
 pro tausend Exemplare
 eine Zeile 
 max. Größe: B190 x H290
 Übergröße (DINA4)
 zzgl. 300,00 €

Mindermengenzuschlag: 250,00 € (bis 5.000 Exemplare)

Stellenanzeigen: auf Anfrage

Banderole, Titelsticker,
Postkarte einkleben: auf Anfrage

Beikleber: 2-Seiter 3.900,00 €
Beihefter: 4-Seiter 4.500,00 €
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KOMMUNAL DIREKT ist seit über 
30 Jahren die Fachzeitschrift im 
kommunalen Bereich.

KOMMUNAL DIREKT ist leicht zu-
gänglich, sei es in gedruckter Form, 
die bundesweit versendet wird, 
oder digital.

KOMMUNAL DIREKT bietet eine 
wirtschaftlich starke Leserschaft 
mit einer langfristigen und nach-
haltigen Perspektive.

Verbreitung

TECHNISCHE DATEN
Erscheinungsweise:  6 x pro Jahr

Verbreitung:  Bundesrepublik Deutschland

Heftformat:  DIN A4, Hochformat
 B 210 mm x H 297 mm

Satzspiegel: B 190 mm x H 280 mm
 Beschnittzugabe bei
 angeschnittenen Formaten 
 (B 210 mm x H 297 mm)
 an allen Seiten 3 mm

Spaltenbreite:  60,5 mm x 3

Druck:  Euroskala, 4-farbig

Magazin:  Einzelpreis: 6,50 €
 Jahresabo: 39,00 €

Anlieferung von  Druckhaus Gera GmbH
Beilagen, Beiklebern, Kennwort: Kommunal Direkt / Ausgabe
Postkarten: Jakob-A.-Morand-Straße 16
 07552 Gera
 Tel.: +49 365 7375219
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Themen in

KOMMUNAL DIREKT

Ausgabe Spezial Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Redaktions-
schluss

Druckunterlagen-
schluss

1/2024 E-Mobilität 29.02.24 09.02.24 31.01.24 12.02.24

2/2024 IFAT 30.04.24 12.04.24 31.03.24 15.04.24

3/2024 E-Government 30.06.24 07.06.24 31.05.24 10.06.24

4/2024 Messe GaLaBau 31.08.24 09.08.24 31.07.24 12.08.24

5/2024 Digitale Baulösungen 31.10.24 11.10.24 30.09.24 14.10.24

6/2024 Messe BAU 25 15.12.24 22.11.24 15.11.24 25.11.24

Den detaillierten 
Redaktionsplan 
finden Sie hier:
www.kommunaldirekt.de/wp-content/
uploads/2023/10/RP-Mediadaten2024-1.pdf
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Unser Onlineangebot

KOMMUNAL DIREKT
O

N
LI

N
E

Willkommen bei unserem umfangreichen Onlineangebot er-
gänzend zum Print-Magazin KOMMUNAL DIREKT. Wir sind stolz 
darauf mit kommunaldirekt.de, eine vielfältige und informative 
Plattform zu bieten, die speziell auf die Bedürfnisse von Kommu-
nalverwaltungen und kommunalpolitisch Interessierten zuge-
schnitten ist.

Unser Onlineangebot umfasst eine 
breite Palette an Inhalten, die dabei 
helfen, besser informiert zu sein.

Aktuelle Nachrichten

Fachartikel und Analysen

Interviews und Gastbeiträge

Veranstaltungskalender

Interaktive Tools

Monat Besucher Aufrufer
Januar 2023 26.341 152.690

Februar 2023 25.129 148.197

März 2023 27.396 151.582

April 2023 25.781 148.347

Mai 2023 28.531 162.387

Juni 2023 27.481 153.694

Juli 2023 26.972 151.722

August 2023 28.145 161.321

September 2023 28.431 161.738

Oktober 2023 30.459 191.620

Unsere Nutzerzahlen
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Format Größe in Pixel (Breite x Höhe) Preis

Superbanner (1)  728 x 90  1.750,00 €

Fullsizebanner (Titelseite) (2a)  468 x 60  950,00 €

Fullsizebanner (Startseite) (2b)  468 x 60  600,00 €

Super Skyscraper (3a)  320 x 600  1.050,00 €

Wide Skyscraper (3b)  160 x 600  800,00 €

Skyscraper (4)  120 x 600  600,00 €

Square Popup Banner (5)  250 x 250  450,00 €

Medium Rectangle (6)  300 x 250  450,00 €

Halfsizebanner (Startseite) (7)
Halfsizebanner (Unterseiten) (7)

 234 x 60
 300,00 €

 150,00 €

Marktplatz / Logos (8)  120 x 90  120,00 €

5 6 7 8

1 2a

2b
3a 3b 4
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Online

UNSERE PREISE

Streaming Banner 
(Startseite)  450,00 €

Streaming Banner 
(Unterseite Videos)  90,00 €
Einbettungscode

Online-Startpaket:
Marktplatzeintrag + 2 On-
linetexte oder Eintrag Ver-
anstaltungskalender
 pro Jahr 595,00 €

PR-Paket: 
Bild-Text-Kombination (PR) 
bis 12 verschiedene Texte 

pro Jahr 980,00 €

Einzeltext  200,00 €

Marktplatzeintrag für 1 Jahr
Video p.a. (kann monatlich ge-
wechselt werden)
PR unter Aktuelles 
(bis 12 im Jahr)
Halfsizebanner für 2 Monate
 pro Jahr 2.500,00 €

Marktplatzeintrag 
inkl. Logo und Link
250 x 250 pro Jahr 450,00 €

Hintergrund und 
Banner im Artikel
auf Anfrage

Komplett-Paket:
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Unsere Neuheiten auf der 

KD-ONLINEPLATTFORM START
        2024

Unser Onlineangebot wird kontinuierlich erweitert und mit fri-
schen Ideen bereichert. Unser Engagement gilt dem Ziel, unseren 
Nutzern stets hochwertige Inhalte, verbesserte Funktionen und 
ganz neue Erlebnisse zur Verfügung zu stellen.

Wir investieren in interaktive Erlebnisse, die es ermöglichen, In-
formationen auf eine spannende und leicht verständliche Weise 
zu erforschen. Seien es interaktive Karten, Grafiken, Tools, Pro-
duktpräsentationen oder komplette Showrooms.

Interaktive Karten ermögli-
chen, Informationen der Mes-
seteilnehmer und Produkte im 
Hallenplan zu erkunden.

Die Messevorschau bietet einen 
Einblick in die Aussteller und er-
möglicht die Kontaktaufnahme 
bereits vor der Messe.

Die Produktpräsentation ver-
mittelt einen umfassenderen 
Einblick in die Merkmale und 
Vorteile eines Produkts.

Der Showroom ist ein Raum, 
in dem mehrere Produkte und 
Dienstleistungen einen realisti-
schen Eindruck vermitteln.

Interaktive Karten Messevorschau Produktpräsentationen Showrooms
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Unsere digitale Messevorschau ist eine moderne und effektive 
Möglichkeit, die Messeerfahrung zu optimieren und sicherzustel-
len, dass Besucher das Beste aus ihrem Messebesuch herausho-
len können. Sie bietet eine dynamische und leicht zugängliche 
Plattform, die dazu beiträgt, die Kommunikation zwischen Aus-
stellern und Besuchern zu verbessern und die Messe insgesamt 
effizienter und informativer zu gestalten.

Die digitale Produktpräsentationen von KOMMUNAL DIREKT 
nutzt eine breite Palette von Medien, darunter Bilder, Videos, Ani-
mationen und interaktive Elemente, um Produkte in verschiede-
nen Kontexten und Anwendungen darzustellen. Dies ermöglicht 
es Kunden, ein umfassenderes Verständnis für Ihr Produkt zu ge-
winnen.

DIE MESSEVORSCHAU

PRODUKTPRÄSENTATION

Vorschau unter:
kommunaldirekt.de/onlineportal

Weitere Informationen und Preise unter: 
macke@kommunaldirekt.de

Online

TECHNISCHE DATEN

Banner: Preis je Monat und Rubrik

AE-Vergütung: 15 % vom Nettobetrag

Technische Daten: Daten als JPEG, GIF, PNG, FLASH

Anforderungen für Logo 250 x 250 Pixel 
einen Marktplatzeintrag: (JPEG, GIF, PNG)
 Firmenname, Domain, E-Mail, 
 Adresse (Straße, PLZ, Ort, Land), 
 Telefon, Telefax, Branchen 
 (3 Rubriken)

Unser Ziel ist es, die bestmöglichen 
Informationen zur Verfügung zu stellen, 
um die Arbeit in der Kommunal-
verwaltung effektiver zu gestalten.
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Unsere App

KOMMUNAL DIREKT
D

IE
 A

PP
Unsere App zum Magazin KOMMUNAL DIREKT ist die umfassen-
de mobile Lösung. Mit der dieser App haben Sie alle Informatio-
nen zu KOMMUNAL DIREKT immer mit dabei. Verbinden Sie sich 
direkt zu allen kommunalen Informationen. Laden Sie sich die 
aktuellste App-Version herunter!

News
Neuigkeiten, Veranstaltungen und Informationen zu sämtlichen 
Themen für Städte- und Gemeinden. Das Magazin digital abge-
bildet und nach Schwerpunkten gegliedert. Sie können sich Ihr 
persönliches Magazin zusammenstellen.

Verlag
Sie haben als Unternehmen die Möglichkeit direkt mit dem Ver-
lag zu kommunizieren, Ihre Informationen zur Verfügung zu stel-
len und sich selbst über die wichtigsten Schwerpunkte von KOM-
MUNAL DIREKT zu informieren und beraten zu lassen. Für den 
Leser stehen alle Informationen von KOMMUNAL DIREKT digital 
zur Verfügung.

Blättern Sie bequem durch die Ausga-
ben und greifen Sie auf Archivmaterial 
zu, wann immer Sie möchten.

Aktuelle Nachrichten

Digitale Ausgaben

Interaktive Features

Themenspezifische Artikel

Benutzerfreundliche Navigation
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Mein Team
Als Agentur und Unternehmer habe ich den Kontakt zu meinen 
direkten Ansprechpartnern im Verlag. Ob Redaktion, Anzeigen-
abteilung oder Vertrieb. Ich kann mich mit den KOMMUNAL              
DIREKT Mitarbeitern und meinem Team aus Presse, Marketing 
und Vertrieb in einer Gruppe vernetzen und Messetermine, 
Drucktermine zu koordinieren.

Messenger
Mit einem in die App integrierten Messenger gelingt der digitale 
Austausch zwischen Verlag, Agentur und auch Kunde so einfach 
und unkompliziert wie nie. Schnelle Kommunikation mit den ein-
zelnen Mitarbeitern verschafft besonders vor wichtigen Druckter-
minen große Zeitersparnis.

Kalender
Für einen klaren Überblick der gesamten kommunalen Manage-
mentthemen haben Leser, Messen, Unternehmen und Agenturen 
mit der Funktion des Kalenders die Möglichkeit, noch effektiver 
Meetings, Veranstaltungen und Seminare zu koordinieren und 
abzustimmen sowie unkompliziert zu buchen.

Holen Sie sich jetzt unsere App und erle-
ben Sie die Entwicklung der Kommunal-
verwaltung in einer neuen Dimension!
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Allgemeine 
Geschäftsbedingungen 
Kommunal Direkt

 1. Anzeigenauftrag
 1.1. „Anzeigenauftrag“ ist der Vertrag zwischen 
Verlag und Auftraggeber über die Veröffent-
lichung einer oder mehrerer Anzeigen oder an-
derer Werbemittel (im Folgenden Anzeige) von 
Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten 
als Auftraggeber (im folgenden AG) in einer 
Zeitschrift, einem ePaper-Magazin oder einer 
Online‐Plattform zum Zweck der Verbreitung 
oder sonstige buchbaren Dienstleistungen 
von dem Verlag (z.B. Unterstützung bei der 
Erstellung von Werbemitteln, Übersetzungen, 
Durchführung von Werbekampagnen, Spezials, 
Kundenzeitschriften, Kundenprojekte).
 1.2. „Kommunal Direkt-ePaper“ ist eine 
ausschließlich in elektronischer Form, ohne 
Trägermedium verbreitete Ausgabe von 
Kommunal Direkt (KD), deren redaktioneller 
und werblicher Inhalt (ungeachtet etwaiger 
Zusatzfunktionen, die sich unmittelbar aus den 
technischen Nutzungsmöglichkeiten ergeben, 
z.B. Verlinkungen) weitgehend identisch ist mit 
der gleichnamigen Printausgabe und die im 
Hinblick auf die darin enthaltenen Anzeigen 
gemeinsam mit der Printausgabe vermarktet 
wird.

 2. Anzeige und sonstige Werbemittel 
2.1. Eine Anzeige kann aus einem oder mehre-
ren der genannten Elemente bestehen: • aus 
einem Bild oder Text, • aus Tonfolgen und Be-
wegtbildern, • aus einer sensitiven Fläche, die 
bei Anklicken die Verbindung mittels einer vom 
AG genannten Online‐ und Mobile‐Adresse zu 
weiteren Daten herstellt, die im Bereich des 
AGs oder eines Dritten liegen. 
2.2. Anzeigen, die auf Grund ihrer Gestaltung 
nicht als solche erkennbar sind, können durch 
den Verlag kenntlich gemacht werden. 
2.3. Für die Veröffentlichung von Anzeigen 
kommen grundsätzlich die Formate in Frage, 

die in der jeweils gültigen Preisliste aus-
gewiesen sind. Sonderwerbeformen sind nach 
Rücksprache und Prüfung durch den Verlag 
möglich.

 3. Abschluss 
3.1. Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag über die 
Veröffentlichung mehrerer Anzeigen unter 
Beachtung der dem AG gemäß Preisliste zu 
gewährenden Rabatte, wobei die jeweiligen 
Veröffentlichungen auf Abruf des AG erfolgen. 
Rabatte werden nicht gewährt für Unterneh-
men, deren Geschäftszweck unter anderem 
darin besteht, für verschiedene Werbungtrei-
bende Anzeigenaufträge zu erteilen, um eine 
gemeinsame Rabattierung zu beanspruchen. 
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht 
zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, 
so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, 
sofern die erste Anzeige innerhalb eines Jahres 
nach Vertragsschluss abgerufen und veröffent-
licht wird. 
3.2. Werden einzelne oder mehrere Abrufe 
eines Abschlusses aus Umständen nicht er-
füllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so 
hat der AG, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen 
dem gewährten und dem der tatsächlichen 
Abnahme entsprechenden Nachlass dem 
Verlag zu erstatten. Der AG hat, wenn nichts 
anderes vereinbart ist, rückwirkend Anspruch 
auf den seiner tatsächlichen Abnahme von An-
zeigen innerhalb eines Jahres entsprechenden 
Nachlass. 

4. Anzeigen‐Millimeter 
Bei der Errechnung der Abnahmemengen wer-
den Text‐Millimeterzeilen dem Preis entspre-
chend in Anzeigen‐ Millimeter umgerechnet. 

5. Ablehnungsbefugnis
 5.1. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen – auch 
einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses 
– abzulehnen, wenn
 • deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche 

Bestimmungen verstößt oder 
• deren Inhalt vom Deutschen Werberat in 
einem Beschwerdeverfahren beanstandet 
wurde oder 
• deren Veröffentlichung für den Verlag wegen 
des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder 
der technischen Form unzumutbar ist 
• Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte 
enthält.
 5.2. Aufträge für sonstige Werbemittel in Zeit-
schriften sind für den Verlag erst nach Vorlage 
des Musters und dessen Billigung bindend. 
5.3. Anzeigen, die Werbung Dritter oder für 
Dritte enthalten (Verbundwerbung), bedürfen 
in jedem Einzelfall der vorherigen schrift-
lichen Annahmeerklärung des Verlages. Diese 
berechtigt den Verlag zur Erhebung eines Ver-
bundaufschlages. Die Ablehnung einer Anzeige 
oder eines anderen Werbemittels wird dem 
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 
5.4. Der Verlag ist berechtigt, die Schaltung 
der Anzeige in elektronischen Ausgaben 
vorübergehend zu unter‐ brechen, falls ein hin-
reichender Verdacht auf rechtswidrige Inhalte 
der Website vorliegt, auf die der Hyperlink in 
der Anzeige verweist. Dies gilt insbesondere in 
den Fällen der Ermittlungen staatlicher Behör-
den oder einer Abmahnung eines vermeintlich 
Verletzten, es sei denn, diese ist offensichtlich 
unbegründet. Der AG wird über die Sperrung 
unterrichtet und hat die vermeintlich rechts-
widrigen Inhalte unverzüglich zu entfernen 
oder deren Rechtmäßigkeit darzulegen und 
ggf. zu beweisen. Der Verlag kann dem AG 
anbieten, die Anzeige durch eine andere 
Anzeige und/oder durch einen Hyperlink auf 
eine andere Website zu ersetzen. Die insoweit 
entstehenden Mehrkosten können dem AG 
nach Nachweis durch den Verlag in Rechnung 
gestellt werden; die Entscheidung darüber ob-
liegt dem Verlag. Die Sperrung ist aufzuheben, 
sobald der Verdacht entkräftet ist. 
5.5. Der Verlag ist insbesondere berechtigt, eine 
bereits veröffentlichte Anzeige aus der elektro-
nischen Ausgabe zurückzuziehen, wenn der AG 
nachträglich unabgesprochene Änderungen 

der Inhalte der Anzeige vornimmt oder die URL 
der Verlinkung ändert oder der Inhalt der Web-
site, auf die verlinkt ist, wesentlich verändert ist. 
In diesem Fall steht dem AG keine kostenfreie 
Ersetzungsbefugnis zu, wobei der Verlag seinen 
vereinbarten Vergütungsanspruch behält.

 6. Druckunterlagen für Zeitschriften
 6.1. Aufträge für Anzeigen mit besonderen 
Platzierungswünschen müssen so rechtzeitig 
beim Verlag eingehen, dass dem AG noch vor 
Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn 
der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen 
ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jewei-
ligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der 
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 
6.2. Für die rechtzeitige Lieferung und die 
einwandfreie Beschaffenheit geeigneter Druck-
unterlagen oder sonstige Werbemittel in Zeit-
schriften ist allein der AG verantwortlich. Bei 
der Anlieferung von digitalen Druckunterlagen 
ist der AG verpflichtet, ordnungsgemäße, ins-
besondere dem Format oder den technischen 
Vorgaben des Verlages entsprechende Vor-
lagen für Anzeigen rechtzeitig vor Schaltungs-
beginn anzuliefern.
 6.3. Kosten des Verlages für vom AG ge-
wünschte oder zu vertretende Änderungen 
der Druckvorlagen hat der AG zu tragen. 
Vereinbart ist die für Kommunal Direkt nach 
Maßgabe der Angaben in der Preisliste sowie in 
der Auftragsbestätigung übliche Beschaffen-
heit der Anzeigen oder sonstigen Werbemittel 
im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten. Dies gilt nur für den 
Fall, dass der AG die Vorgaben des Verlages zur 
Erstellung und Übermittlung von Druckunter-
lagen einhält.
6.4. Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige 
nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffen-
heit bzw. Leistung, so hat der AG Anspruch auf 
Zahlungsminderung oder eine einwandfreie 
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem 
der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. 
6.5. Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzei-
ge zu verweigern, wenn 
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• diese einen Aufwand erfordert, der unter 
Beachtung des Inhalts des Schuldverhält-
nisses und der Gebote von Treu und Glauben 
in einem groben Missverhältnis zu dem Leis-
tungsinteresse des Auftraggebers steht, oder 
• diese für den Verlag nur mit unverhältnis-
mäßigen Kosten möglich wäre. Lässt der 
Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige gestellte 
angemessene Frist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat 
der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungs-
minderung oder Rückgängigmachung des 
Auftrages. Bei unwesentlichen Mängeln der 
Anzeige ist die Rückgängigmachung des Auf-
trags ausgeschlossen. Reklamationen bei nicht 
offensichtlichen Mängeln müssen binnen eines 
Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn 
geltend gemacht werden.

7. Bereitstellung Anzeigen für elektronische 
Ausgaben 
7.1. Der AG ist verpflichtet zur vollständigen 
Anlieferung einwandfreier und geeigneter 
Anzeigen für elektronische Ausgaben (Banner, 
Ziel‐URL, Alt‐Text und ggf. Motivpläne) in der 
endgültigen digitalen Form bis spätestens fünf 
Werktage vor dem vereinbarten ersten Ver-
öffentlichungstermin an den Verlag per E‐Mail. 
Für Sonderwerbeformen gilt eine Frist von 
zehn Werktagen. 
7.2. Sind die Dateien auf dem Server des AG 
oder eines Dritten abgespeichert, teilt der AG 
unter Berücksichtigung der zuvor genannten 
Bedingungen die URL der zu schaltenden 
Anzeige mit.
7.3. Etwaige Abweichungen sind mit dem Ver-
lag unverzüglich in Textform abzustimmen. Das 
Vorstehende gilt sinngemäß auch für die vom 
AG genannten Adressen, auf die die Anzeige 
verweisen soll. 
7.4. Für erkennbar ungeeignete oder be-
schädigte Anzeigen fordert der Verlag Ersatz 
an. Bei nicht ordnungsgemäßer, insbesondere 
verspäteter Anlieferung oder nachträglicher 
Änderung wird keine Gewähr für die vereinbar-
te Verbreitung der Anzeige übernommen. 

7.5. Will der AG nach Ablauf der vorstehenden 
Fristen Anzeigen austauschen oder verändern 
oder von einem evtl. bestehenden Motiv-
plan abweichen, wird der Verlag prüfen, ob 
diese Änderungen bzgl. des ursprünglich 
vereinbarten Veröffentlichungstermins noch 
vorgenommen werden können. Ist dies nicht 
der Fall, verbleibt es bei der ursprünglichen 
Vereinbarung. 

8. Gewährleistung und Haftung 
8.1. Der Verlag gewährleistet im Rahmen der 
vorhersehbaren Anforderungen eine, dem 
jeweils üblichen technischen Standard ent-
sprechende, bestmögliche Wiedergabe der 
Anzeige. Die Gewährleistung gilt nicht für un-
wesentliche Fehler. Dem AG ist jedoch bekannt, 
dass es nach dem Stand der Technik nicht 
möglich ist, jederzeit eine gänzlich fehlerfreie 
Wiedergabe einer Anzeige zu ermöglichen. 
Ein Fehler in der Darstellung der Anzeige liegt 
insbesondere dann nicht vor, wenn er hervor-
gerufen wird: 
• durch die Verwendung einer nicht geeigneten 
Darstellungssoft‐ oder ‐hardware (z.B. Browser) 
des Users oder des Internetdienstleisters oder 
• wenn die Beeinträchtigung bei der Wiederga-
be der Anzeige dessen Zweck nicht wesentlich 
beeinträchtigt oder 
• durch Störung der Kommunikationsnetze 
(z.B. aber nicht ausschließlich Leitungs‐ oder 
Stromausfall) beim Verlag oder anderer Be-
treiber oder 
• durch Rechnerausfall auf Grund Systemver-
sagens oder Leitungsausfall oder
• durch unvollständige und/oder nicht aktuali-
sierte zwischengespeicherte Angebote auf sog. 
Proxy‐Servern (Zwischenspeichern) oder im 
lokalen Cache oder 
• durch einen Ausfall des vom Verlag genutzten 
Ad‐Servers, der nicht länger als 24 Stunden 
(fortlaufend oder addiert) innerhalb von 30 Ta-
gen nach Beginn der vertraglich vereinbarten 
Schaltung andauert. 
8.2. Von der Gewährleistung ausgenommen 
sind Störungen, die aus Mängeln oder Unter-

brechung des Rechners des AGs sowie der 
Kommunikationswege vom AG zu den Servern 
des Verlags entstehen. 
8.3. Bei einem Ausfall des Ad‐Servers über 
einen erheblichen Zeitraum (mehr als 10 Pro-
zent der gebuchten Zeit) einer zeitgebundenen 
Festbuchung, wird der Verlag versuchen, den 
Ausfall an Medialeistung nachzuliefern. Im Falle 
des Scheiterns einer Nachlieferung, entfällt die 
Zahlungspflicht des AG für die in dem Zeitraum 
nicht realisierten bzw. durchschnittlich nicht 
angefallenen Media‐leistungen. Weitere An-
sprüche sind ausgeschlossen. 
8.4. Außerhalb seines Herrschaftsbereiches 
trägt der Verlag nicht die Gefahr des Datenver-
lustes auf dem Übertragungswege und über-
nimmt auch keine Gewährleistung und/oder 
Haftung für die Datensicherheit. Gefahrüber-
gang ist mit Eingang der Anzeige auf einem der 
Server des Verlags. 
8.5. Der Verlag wird mehr als unerhebliche 
Störungen und Fehler seiner Server schnellst 
möglich beseitigen und ist bemüht, unerheb-
liche Beeinträchtigungen in angemessener 
Frist zu beseitigen. 
8.6. Der Verlag ist nicht verpflichtet, die zur 
Verfügung gestellten Anzeigen bzw. sonstigen 
Werbemittel auf deren Richtigkeit, Aktuali-
tät, Vollständigkeit, Seriosität, Qualität und/
oder Freiheit von Fehlern zu überprüfen und 
übernimmt dafür weder ausdrücklich noch 
konkludent die Gewähr oder die Haftung.
 8.7. Der Verlag leistet nur Schadensersatz 
• bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und Fehlen 
einer zugesicherten Eigenschaft; 
• in allen anderen Fällen aus Verletzung einer 
Kardinalspflicht, aus Verzug oder aus Unmög-
lichkeit für Schäden, mit deren Eintritt bei Ver-
tragsschluss vernünftigerweise zu rechnen war, 
jedoch nicht für irgendwelche besonderen, 
zufällig entstandenen oder indirekten Schäden 
oder Folgeschäden.  Gegenüber Kaufleuten ist 
in jedem Fall die Haftung für grobe und leichte 
Fahrlässigkeit, bei Erfüllungsgehilfen, die nicht 
gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte 
sind, auch für Vorsatz, auf den üblicherweise 

und typischerweise in derartigen Fällen voraus-
sehbaren und vom AG nicht beherrschbaren 
Schaden begrenzt. Soweit eine Kardinalspflicht 
im vorgenannten Sinne fahrlässig verletzt 
wurde, haftet der Verlag höchstens bis zur 
Höhe der Vergütung, die er für die Schaltung 
des jeweiligen Werbemittels erhält oder er-
halten hätte. 
8.8. Die Haftung für Schäden wegen der Ver-
letzung von Körper, Leben und Gesundheit 
und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt 
hiervon unberührt.
 8.9. Auf Mängel können Schadensersatzan-
sprüche des AGs nur gestützt werden, soweit 
sie vom Verlag gem. §§ 276, 278 BGB zu 
vertreten sind. 
8.10. Der Verlag übernimmt, abgesehen von 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, keine 
Haftung für die Zugangsqualität und ‐mög-
lichkeit und die Qualität der Darstellung, für 
Speicherausfall, Unterbrechung, evtl. Verspä-
tung, Löschung und Fehlerübertragung bei der 
Kommunikation. 
8.11. Ziff. 8.10. gilt nicht für Staaten bzw. Ge-
richtsbarkeiten, die den Ausschluss oder die Be-
grenzung der Haftung für Folge‐ oder zufällig 
entstandene Schäden nicht gestatten. 
8.12. Alle gegen den Verlag gerichteten An-
sprüche aus vertraglicher Pflichtverletzung 
verjähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen 
Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätz-
lichem Verhalten beruhen. 
8.13. Bei Betriebsstörungen oder in Fällen 
höherer Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechts-
widriger Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, 
allgemeiner Rohstoff‐ oder Energieverknap-
pung und dergleichen ‐ sowohl im Betrieb des 
Verlages als auch in fremden Betrieben, derer 
sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbind-
lichkeiten bedient ‐ hat der Verlag Anspruch 
auf volle Bezahlung der veröffentlichten 
Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 80% 
der im Durchschnitt der letzten vier Quartale 
verkauften oder auf andere Weise zugesicher-
ten Auflage vom Verlag ausgeliefert worden 
ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird 
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der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis 
gekürzt, in dem die garantierte verkaufte oder 
zugesicherte Auflage zur tatsächlich ausgelie-
ferten Auflage steht.  
 
9. Zahlungsfrist 
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preislis-
te und/oder Auftragsbestätigung ersichtlichen 
Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen 
Fall schriftlich eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nach-
lässe für vorzeitige Zahlung werden nach der 
Preisliste gewährt.   

10. Zahlungsverzug 
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden 
bankübliche Zinsen sowie die Einziehungskos-
ten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungs-
verzug die weitere Ausführung des laufenden 
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und 
für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung 
verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel 
an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers 
ist der Verlag berechtigt, auch während der 
Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Er-
scheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungs-
ziel von der Vorauszahlung des Betrages zum 
Anzeigenschlusstermin und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig 
zu machen.

 11. Anzeigenbeleg bei Anzeigen in Zeit-
schriften 
Der Verlag liefert Anzeigen in Zeitschriften auf 
Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und 
Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzei-
genausschnitte, Belegseiten oder vollständige 
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht 
mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle 
eine rechtsverbindliche Bescheinigung des 
Verlages über die Veröffentlichung und Ver-
breitung der Anzeige. 

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
12.1. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Essen.

 13. Werbungsmittler und Werbeagenturen
 Die Werbungsmittler und Werbeagenturen 
sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, 
Verträgen und Abrechnungen mit den Wer-
bungtreibenden an die Preisliste des Verlages 
zu halten. 

14. Preisänderungen 
Preisänderungen für erteilte Anzeigenaufträge 
sind gegenüber Unternehmern wirksam, wenn 
sie vom Verlag mindestens einen Monat vor 
Veröffentlichung der Anzeige oder des anderen 
Werbemittels angekündigt werden. Im Falle 
einer Preiserhöhung steht dem Auftraggeber 
ein Rücktrittsrecht zu. Das Rücktrittsrecht 
muss innerhalb von 14 Tagen in Textform nach 
Erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung 
ausgeübt werden. 

15. Rechteeinräumung und –gewährleistung 
15.1. Der AG gewährleistet, dass er alle zur 
Veröffentlichung der Anzeige erforderlichen 
Rechte be‐sitzt. Der Auftraggeber trägt allein 
die Verantwortung für den Inhalt und die recht-
liche Zulässigkeit der für die Veröffentlichung 
zur Verfügung gestellten Text‐ und Bildunter-
lagen sowie der zuge‐lieferten sonstigen Wer-
bemittel. Er stellt den Verlag im Rahmen des 
Anzeigenauftrags von allen Ansprüchen Dritter 
frei, die wegen der Verletzung gesetzlicher 
Bestimmungen entstehen können. Ferner wird 
der Verlag von den Kosten zur notwendigen 
Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftrag‐
geber ist verpflichtet, den Verlag nach Treu und 
Glauben mit Informationen und Unterlagen bei 
der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu 
unterstützen. 
15.2 Die rechtliche Verantwortung, insbeson-
dere die wettbewerbsrechtliche Verantwortung 
für den Inhalt sämtlicher bereitgestellten 
Anzeigen, trägt ausschließlich der AG. Er ist 
verpflichtet, sorgfältig zu überprüfen, dass die 
Inhalte nicht gegen gesetzliche Bestimmungen 
verstoßen und gewährleistet, dass durch den 
Inhalt der jeweiligen Anzeigen keine Rechte 
Dritter beeinträchtigt werden. Er gewähr‐leis-

tet, im Rahmen der Vertragsbeziehung keine 
rechts‐ oder sittenwidrigen Inhalte zu verbrei-
ten oder auf diese Bezug zu nehmen. 
15.3. Der AG überträgt dem Verlag sämtliche 
für die Nutzung der Werbung in Print‐ On-
line‐Medien aller Art erforderlichen urheber-
rechtlichen Nutzungs‐, Leistungsschutz‐ und 
sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur 
Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, 
Sendung, öffentlichen Zugänglichmachung, 
Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, und 
zwar im Rahmen der Vertrags‐erfüllung auf 
Dritte übertragbar und zeitlich und inhaltlich 
in dem für die Durchführung des Auftrags 
notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte 
werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt über-
tragen. Vorgenannte Rechte berechtigen zur 
Schaltung mittels aller bekannten technischen 
Verfahren sowie aller bekannten Formen der 
Online‐Medien. 

16. Datenschutz 
16.1. Der AG wird hiermit gemäß Telemedien-
gesetz (TMG), Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) sowie sonstiger datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen davon unterrichtet, dass die im 
Rahmen der Inanspruchnahme der Leistungen 
vom Verlag, insbesondere die der Auftrags-
erteilung und ‐bearbeitung angegebenen 
personenbezogenen Daten ausschließlich zu 
dem Zwecke maschinen‐lesbar gespeichert, 
verarbeitet und genutzt werden, zu dem der 
AG dieses angegeben hat, sofern keine Ein-
willigung in eine andere Nutzungsart erteilt 
wurde sowie zum Zwecke der Abrechnung und 
Vergütung. 
16.2. Der Verlag ist berechtigt, die personenbe-
zogenen Daten des AGs bzw. des Interessenten 
im Rahmen der Auftragserteilung und ‐be-
arbeitung sowie der Verfügbarkeitsanfrage zu 
erheben, zu verarbeiten, zu speichern und zu 
nutzen, soweit dies erforderlich ist, um dem AG 
die Schaltung und die Inanspruchnahme der 
Leistungen des Verlags zu ermöglichen und 
um eine Abrechnung vor‐nehmen zu können. 
Ferner ist der Verlag berechtigt, auf diese zur 

Erhaltung seiner Betriebsfähigkeit zuzugreifen. 
Der Verlag gewährleistet die vertrauliche Be-
handlung dieser Daten. 
16.3. Der AG kann jederzeit – nach schriftlicher 
Anfrage – die zu seiner Person gespeicherten 
persönlichen Daten, unentgeltlich beim Verlag 
einsehen. 
16.4. Der Verlag verpflichtet sich seinerseits, im 
Rahmen des TMG, BDSG sowie der sonstigen 
Datenschutzbestimmungen, die ihm aus 
dem Nutzungsverhältnis bekannt werdenden 
Daten des AGs, vorbehaltlich einer anderweitig 
erteilten Einwilligung, nur für die Erfüllung der 
Zwecke dieser AGB zu verwenden, das Daten-
geheimnis zu wahren und seine Mitarbeiter 
entsprechend zu verpflichten, soweit dies 
gesetzlich erforderlich ist. 
16.5. Um feststellen zu können, inwiefern 
das Angebot für die AG von Interesse ist und 
verbessert werden kann, werden allgemeine, 
nicht‐personenbezogene insbesondere statis-
tische Daten über die Nutzung der Online‐ und 
Mobile‐Leistungen des Verlags festgehalten. 
Dazu werden Umfragen durchgeführt und 
Daten und Informationen aus Server‐Protokoll-
dateien auf ganzheitlicher Basis zusammenge-
fasst und für Statistiken und Analysen genutzt. 

Abschlussbestimmung: 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Ver-
trages unwirksam oder undurchführbar sein 
oder nach Vertragsschluss unwirksam oder 
undurchführbar werden, bleibt davon die Wirk-
samkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. 
An die Stelle der unwirksamen oder undurch-
führbaren Bestimmung soll diejenige wirksame 
und durchführbare Regelung treten, deren 
Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am 
nächsten kommen, die die Vertragsparteien 
mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden 
Bestimmungen gelten entsprechend für den 
Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 
Stand: Januar 2024
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